
APuZ 34–36/201320

Ute Gerhard · Ulrike Ackermann · Jasper von Altenbockum 

Gleichheit und Freiheit
Ute Gerhard unterstreicht, dass das Recht auf Gleichheit, die Anerkennung der Menschen als 
Gleiche, bei aller Anerkennung gleicher Freiheit immer erst der Konkretisierung oder einer 
Verständigung darüber bedarf, wie viel Gleichheit oder in welcher Hinsicht Gleichheit her-
zustellen ist. Laut Ulrike Ackermann ist Ungleichheit Ausdruck von sozialer Differenzierung 
und Bedingung für Vielfalt und damit Innovationskraft für gesellschaftlichen Fortschritt. Für 
Jasper von Altenbockum besteht die Herausforderung der Freiheit im Widerstreit zwischen 
Dezentralisierung und Zentralisierung; zwar werde gerne die befreiende Kraft des Kleinteili-
gen beschworen, doch am Ende siege die Nivellierung der Provinz (Anm. d. Red.).
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Freiheit hat den höheren, strahlenderen 
Klang als Gleichheit. Der Aufbruch zur 

Freiheit durchweht die Geschichte in den gro-
ßen Freiheitsbewegun-
gen und bleibt, wenn 
wir uns in der Welt 
umschauen, so aktu-
ell und unverzichtbar, 
wie eh und je. Freiheit 
umfasst – darüber be-
steht in liberalen De-
mokratien Einigkeit – 
sowohl die persönliche 
Handlungsfreiheit, al-
les zu tun, soweit es 
anderen nicht schadet, 

als auch die politische Freiheit von willkürli-
cher Herrschaft und Gewalt. Sie ist weiterhin 
abgesichert durch eine Reihe verfassungs-
rechtlicher Spezialfreiheiten wie der Mei-
nungs-, Religions-, Versammlungs-, Vereini-
gungs- oder Berufsfreiheit. Doch sind diese 
Verbürgungen stets gefährdet. „Dem Reich’ 
der Freiheit werb’ ich Bürgerinnen“, dieses 
Motto der ersten politischen Frauen-Zeitung 
in Deutschland von 1849, herausgegeben von 
Louise Otto, bringt all diese Freiheiten als 
Voraussetzung für die Verwirklichung glei-
cher Rechte auch der Frauen emphatisch auf 
den Punkt.

Das Recht auf Gleichheit, die Anerken-
nung der Menschen als Gleiche, hingegen ist 
komplizierter, versteht sich nicht von selbst, 
bedarf bei aller Anerkennung gleicher Frei-
heit immer erst der Konkretisierung oder ei-
ner Verständigung darüber, was genau ge-
meint ist, wie viel Gleichheit oder in welcher 
Hinsicht Gleichheit herzustellen ist. Die 
Einlösung des Rechtsprinzips der Gleichheit 
wirkt daher bedrohlich, zumindest ungemüt-
lich für diejenigen, die etwas zu verlieren ha-
ben, denn es greift bestehende Verhältnis-
se an, drängt auf Veränderung und Teilung 
von Herrschaft und Eigentum. Im Verlauf 
der Geschichte, spätestens seit 1789, seitdem 
mit der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte aus dem philosophischen und 
theologischen Lehrsatz der Gleichheit aller 
Menschen ein politisches Programm sozialer 
Gerechtigkeit abgeleitet wurde, ist Gleichheit 
immer wieder als „Gleichmacherei“ in Verruf 
geraten. In der Parole „Freiheit statt Sozialis-
mus“ wurden die Verdächtigungen und die 
Denunziation der Gleichheit auch in jüngster 
Zeit zu einer eingängigen Propagandaformel 
missbraucht. Auch nach dem Ende der Kon-
frontation des „Kalten Krieges“ hat sich der 
den Markt beherrschende Neoliberalismus 
weitgehend von der Leitnorm der Gleichheit 
verabschiedet.

Richtig ist, Gleichheit ohne Freiheit führt 
in diktatorische Zustände, Freiheit ohne 
Gleichheit behindert die Freiheit all derer, die 
über weniger Ressourcen, ungleiche Chan-
cen oder keine Privilegien verfügen. Auch 
für die Theoretiker der bürgerlichen Gesell-
schaft war klar, dass Freiheit ohne Gleichheit 
nicht bestehen kann und eine demokratische 
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Regierungsform „weitgehende Gleichheit 
der gesellschaftlichen Stellung und der Ver-
mögen“ ❙1 voraussetzt. Das bedeutet, dass die 
beiden Grundwerte der Demokratie, Freiheit 
und Gleichheit, sich notwendigerweise er-
gänzen, gegenseitig regieren, in einem dialek-
tischen Spannungsverhältnis stehen. ❙2 „Von 
dieser Spannung von Gleichheit und Frei-
heit lebt die Verfassungsgeschichte“, heißt 
es erläuternd in den Kommentaren zu Arti-
kel 3 des Grundgesetzes, „und an dem jewei-
ligen Aussöhnungsversuch scheiden sich die 
 Geister“. ❙3

Wie die Verweigerung der Rechtsgleich-
heit für eine „Hälfte der Menschheit“ zu 
Unfreiheit, Bevormundung und Machtmiss-
brauch führt, dafür ist die Geschichte der 
Frauen und der Frauenrechte gerade auch 
in den sich liberal verstehenden bürgerli-
chen Gesellschaften ein eindringliches Bei-
spiel. Die Argumente gegen die Gleichheit, 
überhaupt die Menschenrechte der Frau-
en waren in der abendländischen Philoso-
phie, in der tradierten Geschlechterordnung 
und gesellschaftlichen Praxis vorgezeichnet. 
Trotzdem bedurfte es neuer Begründungen 
und Ausflüchte, warum Frauen verschieden 
und im Rechtssinne keine Menschen seien, ❙4 
warum nach den bürgerlichen Revolutio-
nen alle feudalen Untertänigkeiten und Ab-
hängigkeiten aufzulösen waren, jedoch die 
„Herrschaft des Mannes im Hause“ ❙5 wie 
auch sein Alleinvertretungsrecht nach au-
ßen zum Grundpfeiler gerade auch der bür-

❙1  Vgl. Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschafts-
vertrag oder Grundsätze des Staatsrechts, Stuttgart 
1977 (1762), S. 56.
❙2  Vgl. Irene Pimminger, Was bedeutet Geschlechter-
gerechtigkeit?, Opladen u. a. 2012, S. 69 ff.
❙3  Theodor Maunz/Günter Dürig/Roman Herzog, 
Grundgesetz Kommentar, Bd. 1, München 1994, Rd. 
Nr. 121.
❙4  So die Schrift eines Anonymus („Ob die Weiber 
Menschen seyn, oder nicht?“ im Jahr 1618), einem 
Vertreter der Querelle des femmes, jener seit 1400 ge-
führten Auseinandersetzung über die Stellung der 
Frau und die Ordnung der Geschlechter. Vgl. Elisa-
beth Gössmann (Hrsg.), Ob die Weiber Menschen 
seyn, oder nicht?, Bd. 4, München 1988, S. 97–122. 
Dagegen die in der Frühaufklärung viel diskutierte 
Schrift des Poulain de la Barre „De l’égalité des deux 
sexes“ 1673. Vgl. Lieselotte Steinbrügge, Das morali-
sche Geschlecht, Weinheim–Basel 1987.
❙5  So die unbefangene Redeweise der Juristen im 19. 
und auch noch 20. Jahrhundert, etwa: Carl Friedrich 
von Gerber, System des Deutschen Privatrechts, Jena 
1863, § 222.

gerlichen Rechtsordnung und damit die Ehe 
als Institution zur Keimzelle des Staates 
wurde. 

Zur Begründung diente die systematische 
Trennung zwischen Öffentlichkeit und Pri-
vatsphäre, zwischen männlichen und weib-
lichen Geschlechterrollen, zwischen Körper 
und Geist, Natur und Kultur, Lohnarbeit und 
Hausarbeit. Und es ist Teil einer vor allem 
geschlechtsspezifischen Dialektik der Auf-
klärung, dass gerade zu jener Zeit, als „die 
Menschenrechte laut und von den Dächern 
gepredigt wurden“ ❙6, die Verschiedenheit 
der Geschlechter zum alle Wissenschaften 
und Politik beherrschenden Ordnungsprin-
zip wurde und der Legitimation männlicher 
Herrschaft und Gewalt diente. Nicht nur die 
Philosophie oder politische Theorie, sondern 
insbesondere die Wissenschaften vom Men-
schen, allen voran die Medizin und die Juris-
prudenz, in ihrer praktischen Anwendung 
auch die Pädagogik „inthronisierten die Dif-
ferenz zwischen den Geschlechtern zum alles 
erklärenden Grundstock von Wissenschaft 
und Kultur“. ❙7 

Diese Verhinderung gleicher Rechte für 
Frauen, die Widersprüchlichkeiten und 
Diskriminierungen, die sich aus der Pola-
risierung und Institutionalisierung hierar-
chischer Geschlechterrollen und der Funk-
tionalisierung der Geschlechterdifferenz 
ergaben, hat die Frauen- und Geschlech-
terforschung inzwischen in all ihren Dis-
ziplinen gründlich analysiert. Sie hat sie 
als patriarchalische Gegenreaktion gegen 
die Denkbarkeit und Forderung nach Frei-
heit und Gleichheit der Frauen entlarvt, je-
denfalls nicht als Ergebnis der so hoch ge-
schätzten Vernunft deuten können. ❙8 Waren 
die harten Widerstände gegen die Gleich-
heit der Frauen nun der Macht der Gewohn-
heit oder dem „Geschlechtsegoismus“ und 
dem „Bequemlichkeitsbedürfnis des Man-
nes“ geschuldet, wie die Rechtssoziologin 

❙6  Theodor Gottlieb von Hippel, Über die bürgerli-
che Verbesserung der Weiber, Berlin 1792.
❙7  Claudia Honegger, Sensibilität und Differenz, in: 
Ute Gerhard et al. (Hrsg.), Differenz und Gleichheit, 
Frank furt/M. 1990, S. 245.
❙8  Anders Jean-Jacques Rousseau, Emile oder über 
die Erziehung, Stuttgart 1963 (1762), S. 726: „Die Un-
gleichheit ist keine menschliche Einrichtung, oder 
zumindest nicht das Werk des Vorurteils, sondern 
das der Vernunft.“
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Marianne Weber annahm? ❙9 Oder doch eine 
Folge „selbst verschuldeter Unmündigkeit“, 
„deren Ursache nicht am Mangel des Ver-
standes, sondern der Entschließung und des 
Mutes liegt“? ❙10 

Erst in jahrhundertelangen Kämpfen, in 
immer neuen „Wellen“ und regem internatio-
nalen Austausch haben die Frauenbewegun-
gen des 19. und 20. Jahrhunderts in Europa 
und Teilen der Welt schrittweise die minde-
re, ungleiche Rechtsstellung der Frau verbes-
sern können. Und doch sollten wir nicht ver-
gessen, wie kurz erst die Laufzeit mancher 
Rechtserrungenschaften auch in Deutsch-
land ist: Das Recht auf gleiche Schulbildung 
und Studium gibt es seit 1908, das politische 
Wahlrecht seit 1919. Die Gleichberechtigung 
im Privaten, die für die verheiratete Frau Vo-
raussetzung ihrer politischen Teilhabe und 
Mitbestimmung war, aber ließ noch sehr 
viel länger auf sich warten. Selbst nach der 
verfassungsrechtlichen Zusicherung durch 
Art. 3 GG wurde die Gleichberechtigung in 
der Familie in Westdeutschland formal erst 
1977 mit der Abschaffung der vornehmlichen 
Pflicht der Frau zur Hausarbeit erreicht. 

Zugleich wissen wir, wie ungleich die Le-
bensbedingungen, Teilhabe- und Berufs-
chancen von Männern und Frauen trotzdem 
heute noch sind, wie ungleich nach wie vor 
die Sorge des Alltags für Kinder und Fami-
lie zwischen den Geschlechtern verteilt ist. 
Es ist hier nicht der Ort, die strukturellen, 
politischen, ideologischen und individuell 
praktischen Ursachen nicht verwirklichter 
Rechtsgleichheit der Frauen zu behandeln. 
Vielmehr interessiert, ob das Instrumentari-
um, das uns die Werte Freiheit und Gleich-
heit anbieten, noch brauchbar ist angesichts 
der Komplexität so grundlegender gesell-
schaftlicher Veränderungen und individuel-
ler  Anforderungen.

Tatsächlich ging es der „neuen“ Frauenbe-
wegung der 1970er Jahre vorrangig nicht um 
Gleichberechtigung, sondern um Autono-
mie und Selbstbestimmung im Privaten wie 
in der Politik. Sie verstand sich weltweit vor 

❙9  Vgl. Marianne Weber, Ehefrau und Mutter in 
der Rechtsentwicklung, Tübingen 1907, S. 414, S. 426.
❙10  Vgl. Immanuel Kant, Was ist Aufklärung?, in: Im-
manuel Kant Werkausgabe, Schriften zur Anthropo-
logie, Bd. XI, Frank furt/M. 1977, S. 51–61.

allem als Befreiungsbewegung, in Abgren-
zung zur „Frauenrechtelei“ der historischen 
Frauenbewegung. Die aus historisch schlech-
ten Erfahrungen gespeiste Rechtsskepsis der 
Frauen war mit der Enttäuschung über die 
nicht verwirklichte, nur formale Gleichbe-
rechtigung eher verstärkt worden. In der un-
ter Feministinnen heiß geführten Debatte 
um Gleichheit und Differenz am Anfang der 
1990er Jahre gab es daher radikale Stimmen, 
für die „der traditionelle politische Wort-
schatz“ – der Begriff der Gleichheit, der Frei-
heit oder Demokratie – „in toto verdächtig“, 
nicht mehr brauchbar war, weil diese Begriffe 
„die patriarchale Ordnung der Welt“ konsti-
tuiert haben, also nicht „unschuldig“ seien. ❙11 
Für die einen folgte daraus die Forderung 
nach geschlechterdifferenten, geschlechtsspe-
zifischen Rechten, nach „weiblicher Freiheit“, 
denn die Tatsache, dass es zwei Geschlechter 
gibt, sei in unserem Recht, in unserer politi-
schen Sprache unauflösbar. Kein Geschlecht 
könne das andere repräsentieren. ❙12 Für an-
dere Theoretikerinnen waren solche Verab-
solutierungen der Geschlechterdifferenz so-
wie die Erkenntnis der Differenzen auch 
unter Frauen der Anlass, die „totalisierenden 
Gesten“ ❙13 einer alle Frauen qua Geschlecht 
umfassenden Identität überhaupt infrage zu 
stellen, also Geschlecht als Leitkategorie zu 
dekonstruieren. 

Wieder einmal hatte Gleichheit – nun un-
ter Feministinnen – keinen Kurswert, wurde 
mit Gleichsein (sameness), Identität verwech-
selt, als Angleichung missverstanden. Dabei 
hatte schon Helene Stöcker, radikale Femi-
nistin und Pazifistin, in ihrer Schrift „Unsere 
Umwertung der Werte“ vor 100 Jahren einge-
wandt: „Nein, nein, nicht Mann sein wollen, 
wie ein Mann sein wollen (…): was sollte uns 
das helfen!“ ❙14 

Die Frage, wie viel Gleichheit zuzulassen 
und welche Differenzen zu berücksichti-
gen sind, hat die neuzeitliche Geschichte der 
Frauenemanzipation seit der Französischen 

❙11  Adriana Cavarero, Die Perspektive der Geschlech-
terdifferenz, in: U. Gerhard et al. (Anm. 7), S. 96 f.
❙12  Vgl. Luce Irigaray, Über die Notwendigkeit ge-
schlechtsdifferenzierter Rechte, in: U. Gerhard et al. 
(Anm. 7), S. 338–351. 
❙13  Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, 
Frankfurt/M. 1991, S. 33.
❙14  Helene Stöcker, Die Liebe und die Frauen, Min-
den 1906, S. 14.
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Revolution begleitet. Während Olympe de 
Gouges in ihrer „Erklärung der Rechte der 
Frau und Bürgerin“ von 1791 grundsätzlich 
der Rechtsgleichheit den Vorrang gab, kei-
ne besonderen „Rechtswohltaten“ für Frau-
en, vielmehr gleiche Pflichten und Teilhabe 
forderte, ❙15 hat Mary Wollstonecraft in ihrem 
„Plädoyer für die Rechte der Frau“ von 1792 
die Anerkennung der besonderen weiblichen 
Lebensweise, Erziehung und Moral ins Zen-
trum ihrer Rechtsforderungen gestellt. ❙16 Die 
Spannung zwischen der Berufung auf die 
Verschiedenheit der Geschlechter und der 
Forderung nach Gleichberechtigung wird 
deshalb auch „Wollstonecraft-Dilemma“ ge-
nannt und bezeichnet die Schwierigkeit, ei-
nerseits um Rechtsgleichheit mit dem Man-
ne zu streiten, andererseits die Angleichung 
an hegemoniale Männlichkeit abzulehnen. 
Es ist das scheinbare Paradox, auf dem Recht 
auf Gleichheit zu bestehen und gleichzei-
tig die Berücksichtigung von Differenzen 
 einzufordern. 

Für den „Sieg des Prinzips“

Die Gegenüberstellung von Gleichheit und 
Differenz – so inzwischen die Schlussfolge-
rung vieler Stimmen – ist eine „falsche Al-
ternative“ ❙17, welche die gesellschaftlichen 
Bedingungen als Ursache von Ungleichheit 
vernachlässigt. Juristisch und politisch ist da-
rum immer wieder darüber zu verhandeln 
und zu streiten, in welchen Hinsichten die 
Differenzen relevant und zu berücksichtigen 
sind – das spiegelt die mühsame und unab-
geschlossene Geschichte des Gleichheitssat-
zes und der Gleichberechtigung. Gleichheit 
setzt die Verschiedenheit der Menschen vo-
raus, sonst machte diese Leitnorm der Men-
schenrechte keinen Sinn, und es kann sich bei 
diesem Rechtsprinzip nur um Gleichheit von 
einer bestimmten Seite, in für die Lebens-
chancen wesentlichen Hinsichten handeln, 
niemals um Identität oder Angleichung. Der 
Maßstab für Geschlechtergerechtigkeit kann 
daher keinesfalls die „männliche Normalbio-

❙15  Vgl. Ute Gerhard, Gleichheit ohne Angleichung, 
München 1990, S. 49 f., S. 263 f.
❙16  Vgl. Mary Wollstonecraft, Verteidigung der Rech-
te der Frauen, Zürich 1975/1976 (1792).
❙17  Nancy Fraser, Falsche Gegensätze, in: Seyla Ben-
habib et al. (Hrsg.), Der Streit um Differenz, Frank-
furt/M. 1993, S. 59–79. *

grafie“ sein, sondern muss sich an einem für 
alle Menschen (Männern und Frauen) mög-
lichen Maß von Freiheit und Gleichheit aus-
richten. 

Mit dem Beharren auf Gleichheit ist immer 
auch die Freiheit, ein Leben selbstbestimmt 
zu führen, berührt. Was dies im Einzelnen für 
die gleiche Freiheit der Frauen heißt, ist im je-
weiligen Kontext zu bestimmen und in recht-
lichen Vereinbarungen auszuhandeln. Gewiss 
spielen hierbei die politischen Machtverhält-
nisse, gleiche Teilhabe und Repräsentation – 
daher etwa auch Quoten – eine bisher unver-
zichtbare Rolle. Immerhin steht das Recht, der 
Grundsatz der Gleichheit und Freiheit, nun 
auf der Seite der Frauen wie der aller anderen 
Benachteiligten und Unterdrückten. Die In-
anspruchnahme von Rechten, insbesondere 
von Gleichheit, war in der Geschichte der De-
mokratie wie auch der Frauenbewegungen der 
entscheidende politische Hebel, um Ungleich-
heit und Ungerechtigkeit als solche wahrzu-
nehmen und zur Sprache zu bringen. 

Wenn wissenschaftliche Analysen und fe-
ministische Kritik gegenwärtig insbesondere 
die ungerechte und ungleiche Arbeitsteilung 
im Reproduktionsbereich, im Hinblick auf 
alle Tätigkeiten der Pflege, Betreuung und 
Sorge für andere (care), aufgreifen und da-
mit nicht nur ein Problem geschlechtsspezifi-
scher, sondern auch internationaler Arbeits-
teilung zur Sprache bringen, ist ein zentrales 
Feld bezeichnet, in dem aktuell die Frauen-
bewegungen wie andere zivilgesellschaftliche 
Akteure ❙18 um die relevanten Hinsichten der 
Gleichheit ringen und damit neue Standards 
für Gerechtigkeit einfordern. Die Umwer-
tung der Werte und politischen Prioritäten in 
Bezug auf die soziale Praxis der Fürsorglich-
keit von Männern und Frauen ist ein ziem-
lich revolutionäres Vorhaben, das mit der Ar-
beitsteilung auch die bisherigen Strukturen 
ökonomischer Macht und Ungleichheit in-
frage stellt. 

❙18  Vgl. das bemerkenswerte Manifest der Europäi-
schen Sozialplattform von 2011: www.socialplatform.
org/Page_Generale.asp??DocID=11888 (2. 8. 2013). 

http://www.socialplatform.org/Page_Generale.asp??DocID=11888
http://www.socialplatform.org/Page_Generale.asp??DocID=11888
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Ist es im Hinblick auf unsere Kinder und 
Enkel gerecht, dass wir uns seit geraumer 

Zeit rund zwei Billionen Euro Staatsschul-
den erlauben? Dient es 
der Freiheit oder der 
Gleichheit der Bür-
gerinnen und Bürger, 
wenn die amtierende 
Kanzlerin trotz leerer 
Kassen Mütterrenten, 
Kindergeld, Mietpreis-
bremse und Mindest-
lohn verspricht? Was 
befördert die alte Ord-
nung der Geschlech-
ter, was dient ihrer 
Gleichberechtigung? 

Die Opposition will mit der Themensetzung 
„Gerechtigkeit“ im Wahlkampf punkten. Die 
Regierungsparteien wollen noch gerechter sein 
und mit „asymmetrischer Demobilisierung“ 
die Wahl gewinnen. Unabhängig von erhitzten 
Wahlkämpfen heutzutage war die Kollision 
des Werts der Freiheit mit dem der Gleichheit 
und der Gerechtigkeit schon Jahrhunderte vor 
uns Bestandteil leidenschaftlicher gesellschaft-
licher Debatten. Es lohnt deshalb ein Blick in 
die Geschichte, um sich etwas Klarheit über 
die Bedeutung dieser scheinbar kontrahieren-
den Werte zu verschaffen.

Beginnen wir mit der Freiheit: „Das eigent-
liche Gebiet der menschlichen Freiheit um-
faßt als erstes das innere Feld des Bewußt-
seins und fordert hier Gewissensfreiheit im 
weitesten Sinne, ferner Freiheit des Denkens 
und des Fühlens, unbedingte Unabhängig-
keit der Meinung und der Gesinnung bei al-
len Fragen, seien sie praktischer oder philo-
sophischer, wissenschaftlicher, moralischer 
oder theologischer Natur. (…) Zweitens ver-
langt dieses Prinzip Freiheit des Geschmacks 
und der Studien, Freiheit, einen Lebensplan, 
der unseren eigenen Charakteranlagen ent-
spricht, zu entwerfen und zu tun, was uns be-
liebt, ohne Rücksicht auf die Folgen und ohne 
uns von unseren Zeitgenossen stören zu las-

sen – solange wir ihnen nichts zuleide tun – 
selbst wenn sie unser Benehmen für verrückt, 
verderbt oder falsch halten.“ ❙1 So hat es der 
Philosoph und Nationalökonom John Stuart 
Mill 1859 formuliert. 

Mit dieser Definition hat er in der Ideen-
geschichte des Liberalismus der individuel-
len Freiheit neben der politischen und wirt-
schaftlichen einen besonderen Stellenwert als 
Motor der Geschichte eingeräumt. Freiheit 
bedeutet demnach Freiheit von Zwang und 
Einmischung, so lange wir niemanden schä-
digen. Die Grenze der je individuellen Frei-
heit liegt also dort, wo die Freiheit des an-
deren beginnt. Eingehegt ist diese über die 
Jahrhunderte erkämpfte Freiheit heute vom 
Rechtsstaat, der die individuellen Grund-
rechte, die Vertragsfreiheit und das Privatei-
gentum schützt. Verfassung, repräsentative 
Demokratie und die soziale Marktwirtschaft 
flankieren die Freiheit und ermöglichen die 
soziale Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. 

Seit der Französischen Revolution be-
gleiten uns die Forderungen nach Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit. Zugleich hat 
uns dieser Aufbruch in die Demokratie seit 
dem 19. Jahrhundert ein neues Dilemma be-
schert: die Kollision des Werts der Freiheit 
mit dem Wert der Gleichheit – ein Konflikt, 
der bis heute unsere Debatten befeuert. Ale-
xis de Tocqueville hat bereits vor Jahrhunder-
ten vor dem „verderblichen Gleichheitstrieb“ 
der Menschen gewarnt, der dazu führe, dass 
sie „die Gleichheit in der Knechtschaft der 
Ungleichheit in der Freiheit“ ❙2 vorziehen 
würden. Auch heute stellt sich die Frage, ob 
die Menschen zugunsten der Gleichheit auf 
Freiheit verzichten wollen oder umgekehrt 
den Wert der Freiheit höher schätzen und da-
für Ungleichheit in Kauf nehmen? 

Im jahrhundertelangen Kampf um glei-
che Rechte bildete sich Zug um Zug die Rolle 
des Staatsbürgers heraus, ausgehend von dem 
Grundsatz der Gleichheit aller Menschen vor 
dem Gesetz. Mit dieser Angleichung der po-
litischen Bürgerrechte ging auch eine An-
gleichung sozialer Chancen im Hinblick auf 

❙1  John Stuart Mill, Über die Freiheit, Stuttgart 1988, 
S. 20.
❙2  Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in 
Amerika, Frank furt/M.–Hamburg 1956 (1835/40), 
S. 39 f. 
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Erziehung, Einkommen und Versorgung ein-
her. Damit eröffneten sich für jede Bürgerin 
und jeden Bürger immer größere Chancen 
der Freiheit. Die Gleichheit des staatsbürger-
lichen Status ist die Bedingung der Möglich-
keit der Freiheit. Die Chance der Selbstver-
wirklichung ist damit nicht mehr wie in der 
Vergangenheit das Privileg weniger Auser-
wählter, sondern Rechtsanspruch eines jeden 
Menschen. Voraussetzung für die Herausbil-
dung der Persönlichkeit und die Praxis eines 
eigenen Lebensplans ist die Freiheit einer je-
den Frau und eines jeden Mannes, zwischen 
verschiedenen Optionen wählen zu können 
und sich von anderen zu differenzieren. Die 
Gleichheit vor dem Gesetz ist gewissermaßen 
Voraussetzung für soziale Differenzierung. 
Sie schafft damit soziale Ungleichheit, die 
erst Vielfältigkeit ermöglicht und sich in der 
Pluralität der Lebensstile manifestiert. Gera-
de darin liegt die Voraussetzung für die Pro-
duktivität und Innovationskraft einer Gesell-
schaft. Uniformität und soziale Gleichheit 
würden hingegen Stillstand der historischen 
Entwicklung bedeuten.

Der liberalen Freiheitsdefinition folgend be-
deutet Gerechtigkeit die Durchsetzung gelten-
den Rechts und die Rechtsgleichheit aller vor 
dem Gesetz. Das freiheitlich-demokratische 
Gemeinwesen sorgt im Rahmen eines Gesell-
schaftsvertrags für die Chancengerechtigkeit 
aller als Voraussetzung dafür, die eigene Per-
sönlichkeit auf je individuelle Weise entfalten 
zu können. Nicht von ungefähr ist in der US-
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 
von 1776 vom pursuit of happiness als dem un-
veräußerlichen Recht aller Menschen die Rede; 
das heißt, dass das Streben nach Glück in der 
Verfassung geschützt ist, aber es ist keine Ga-
rantie auf das Glück selbst. Jeder Bürger und 
jede Bürgerin muss es selbst suchen. 

Wertschätzung der Freiheit

Seit dem 19. Jahrhundert hat sich mit dem Auf-
kommen der „sozialen Frage“, dem Erstarken 
der Arbeiterbewegung und sozialistisch-kom-
munistischer Parteien der Diskurs über Ge-
rechtigkeit verändert. Einzug hielt der Begriff 
der sozialen Gerechtigkeit, der sich fortan an 
sozialer Gleichheit im Sinne von Ergebnis-
gleichheit orientiert. Für soziale Gerechtig-
keit sollte nun der Staat durch Umverteilung 
sorgen. Das ist eine bemerkenswerte Verschie-

bung der Bedeutung von Gleichheit und Ge-
rechtigkeit: Ging es ursprünglich in der Fran-
zösischen Revolution um die Gleichheit der 
Bürger vor dem Gesetz, so verändert sich diese 
Forderung in Richtung einer Gleichheit der 
tatsächlichen Lebensverhältnisse. 

Obwohl sich die Lebensbedingungen in un-
seren europäischen Wohlfahrtsstaaten seit dem 
19. Jahrhundert für alle Menschen fundamen-
tal verbessert haben, die Menschen viel länger 
leben, weniger arbeiten und insgesamt wohl-
habender geworden sind, ertönen die Rufe 
nach mehr sozialer Gerechtigkeit und Umver-
teilung bis heute. Die unterschiedlichen Wer-
te der Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit 
prallen in den gesellschaftlichen Debatten im-
mer wieder aufeinander. Auch der Sozialphi-
losoph Max Horkheimer beklagte noch kurz 
vor seinem Tod 1973 dieses Dilemma: „Je mehr 
Gerechtigkeit, desto weniger Freiheit, je mehr 
Freiheit, desto weniger Gerechtigkeit.“ ❙3 

Das John Stuart Mill Institut für Freiheits-
forschung erstellt seit 2011 alljährlich in Ko-
operation mit dem Institut für Demoskopie 
Allensbach (IfD) sowie dem Institut für Pu-
bli zis tik der Universität Mainz einen Frei-
heitsindex für Deutschland, um herauszu-
finden, wie es die Deutschen mit der Freiheit 
halten. Der Fragenkatalog erfasst die subjek-
tive Bedeutung des Werts der Freiheit auf Sei-
ten der Bürger in folgenden Bereichen: Wie 
definieren sie Freiheit für sich? Welche Wert-
schätzung erfährt der Wert der Freiheit im 
Wettbewerb mit anderen Werten wie etwa 
Gleichheit, Sicherheit, Gerechtigkeit? Wie 
frei empfinden sich die Bürger? Was erwarten 
sie vom Staat? Uns interessiert dabei, ob und 
inwieweit ein Freiheitsverständnis, das die 
Freiheit als Freiheit des Einzelnen sieht, der 
über sein Leben selbst bestimmen und dafür 
die Verantwortung übernehmen will, Vor-
rang vor anderen Werten wie sozialer Gleich-
heit oder innerer und sozialer Sicherheit hat. ❙4 

Über die Jahrzehnte konnte man beobach-
ten, dass – auch gerade nach der Wiederver-
einigung – der Wert der Freiheit im Vergleich 
zum Wert der Gleichheit in der Bevölkerung an 

❙3  Zit. nach: Gerhard Rein, Das Verbotene Jenseits, 
in: Weltwoche vom 25. 7. 1973.
❙4  Vgl. Ulrike Ackermann (Hrsg.), Freiheitsindex 
Deutschland 2011, Frank furt/M. 2012; dies., Frei-
heitsindex Deutschland 2012, Frank furt/M. 2013.
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Ansehen verloren hat. Doch seit 2011 können 
wir bei den unter 30-Jährigen, gerade aus den 
östlichen Bundesländern, eine Trendwende 
zugunsten von Freiheit und Selbstbestimmung 
feststellen. Zugleich zeigt der Freiheitsindex, 
dass sich die Staatsorientierung verstärkt: Im-
mer mehr Aufgaben wollen die Bürger an den 
Staat delegieren. Damit ist eine paradoxe Situ-
ation entstanden: Zwar nimmt die Akzeptanz 
des Werts der Freiheit im abstrakten Sinne zu. 
Doch gleichzeitig mehren sich die Forderun-
gen nach Eingriffen des Staates in das Leben 
der Bürger, was letztlich die Einschränkung 
der individuellen Freiheit bedeutet. 

Auf die Frage nach dem subjektiven Frei-
heitsgefühl antworten die befragten Deut-
schen hingegen mehrheitlich, dass sie sich in 
ihrem Leben frei fühlen. Der Wunsch nach 
staatlicher Kontrolle und Überwachung fin-
det sich im Übrigen ebenso bei jenen, die der 
Freiheit von ihrem Selbstverständnis her nä-
her stehen, wie bei jenen, denen Gleichheit 
und Sicherheit wichtiger sind als Freiheit und 
Selbstbestimmung. Klarer Favorit ist der „be-
treuende“ und „kümmernde“ Staat, der im 
Unterschied zum „liberalen“ Staat als gerech-
ter, wohlhabender, menschlicher und lebens-
würdiger angesehen wird. 

Der Freiheitsindex 2012 hat zudem gezeigt, 
dass die Skepsis gegenüber der Marktwirt-
schaft eine neue Dimension angenommen hat: 
Erstmalig glaubt auch in Westdeutschland 
eine knappe relative Mehrheit von 43 Prozent 
der Bevölkerung, Marktwirtschaft führe au-
tomatisch zu sozialer Ungerechtigkeit. Nur 
noch 38 Prozent der Deutschen sind der Mei-
nung, „Marktwirtschaft macht soziale Ge-
rechtigkeit erst möglich“. Es scheint immer 
mehr die Überzeugung verloren zu gehen, 
dass diese Wirtschaftsform Grundlage für 
Freiheit und Wohlstand ist.

Trotz der Individualisierungsprozesse, die 
wir der westlichen Moderne seit der Auf-
klärung verdanken, und der Herausbildung 
der Zivilgesellschaft ist also die Vorstellung 
vom Staat als gütigem und zugleich strengem 
„Vater“ immer noch sehr beliebt. Er soll für 
Wohlstand und Gesundheit „seiner Kinder“ 
sorgen und am besten alle Güter gerecht un-
ter ihnen verteilen. Im Gegenzug zu seiner 
Wohltätigkeit nehmen die Bürger dann auch 
seine erzieherische Strenge und seine Wacht 
über die Tugend in Kauf.

Doch unsere bisherige Geschichte war gera-
de deshalb so erfolgreich, weil sich wirtschaft-
liche, politische und individuelle Freiheit im-
mer gegenseitig bedingten und vorantrieben. 
Ohne die Neugierde, Risikobereitschaft und 
mutige Schaffenskraft der Individuen hätten 
wir heute weder Wohlstand noch Demokratie. 
Das Bewusstsein über diese Zusammenhän-
ge ist aber weitestgehend verloren gegangen. 
Stattdessen wachsen die antikapitalistischen 
Ressentiments. Zum rapiden Ansehensverlust 
des Kapitalismus trugen obendrein noch viele 
Marktakteure bei. Denn wirtschaftliche Frei-
heit bedeutet Eigentum, Wettbewerb, Ver-
trags- und Gewerbefreiheit, aber eben auch 
Haftung und Verantwortung. Unternehmen, 
Banken und Staaten müssen für ihre Schul-
den und ihre Misswirtschaft geradestehen. 
Man kann nicht ewig auf Pump leben und die 
Schuldenspirale immer höher drehen und Ri-
siken auslagern. Dann platzt, wie wir in der 
europäischen Schuldenkrise sehen, auch die 
Blase der öffentlichen Haushalte. 

Wir brauchen deshalb einen starken, aber 
schlanken Staat, der seinen ordnungspoli-
tischen Aufgaben nachkommt, konsequent 
Schulden abbaut und der Versuchung wider-
steht, der bessere Unternehmer sein zu wol-
len; ein Staat, der sich in seiner Interven-
tionslust zurückhält und dafür sorgt, dass 
verfasste Regeln eingehalten werden; der als 
Rechtsstaat die innere und äußere Sicherheit 
seiner Bürger garantiert und sich jeglicher 
Übergriffe auf das private Leben und die in-
dividuellen Freiheiten seiner Bürger enthält; 
ein Staat, der sich seiner Neutralität bewusst 
ist und weder Recht noch Politik moralisiert; 
der kein Tugendwächter, Erzieher und Mo-
ralapostel ist. Wir brauchen also einen Staat, 
der die Grundversorgung und das Exis-
tenzminimum seiner Bürger garantiert, für 
Chancengerechtigkeit sorgt, aber die Eigen-
initiative seiner Bürger gerade nicht in pater-
na lis tischer Fürsorge erstickt. 

Selbstbestimmung und Eigensinn 

All dies wäre im Übrigen auch der Europäi-
schen Union und ihren politischen Instituti-
onen zu wünschen. Denn ein überregulierter 
europäischer Superstaat zerstört die Vielfalt 
und Fortschrittspotenziale eines freiheitlichen 
Europas – also all das, was die bisherige Er-
folgsgeschichte Europas ausgemacht hat. Eine 
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Transferunion mit einer paternalistischen eu-
ropäischen Wirtschaftsregierung, welche die 
Schulden vergemeinschaftet, die Verantwor-
tung von Einzelstaaten suspendiert und pri-
vate Gläubiger aus der Haftung entlässt, wird 
mit Sicherheit die Krise nicht lösen. Wenn der 
europäische Integrationsprozess auf Zwang 
beruht, von Rechtsbrüchen begleitet ist und 
auf dem Rücken der Steuerzahler ausgetragen 
wird, die Vielfalt der Einheit und Uniformität 
geopfert wird, braucht man sich nicht zu wun-
dern, wenn die Europa- und Demokratieskep-
sis der Bürger wächst. 

Anstelle von Freiheit, Selbstbestimmung 
und Selbstverantwortung – Werte, für die 
in Europa jahrhundertelang gekämpft wur-
de –, scheinen sich eher Entmündigung und 
paternalistische Fürsorge als Handlungsma-
ximen durchzusetzen. Wenn zudem markt-
wirtschaftliche Prinzipien einem zunehmend 
staatsmonopolistischen Kapitalismus wei-
chen, in dem Politik und Banken unheilvoll 
verstrickt sind und die Schuldenberge em-
sig weiter auftürmen, ist es um die Freiheit 
schlecht bestellt.

Das Gegenteil von Paternalismus ist Eigen-
sinn und Selbstsorge, aus denen neues Selbst-
vertrauen, Stolz und Würde und damit neue 
Lebensqualität für den einzelnen Bürger wie 
auch für Staaten erwachsen können. All dies 
sind Voraussetzungen, um die Freiheit zu ent-
falten, neue Freiräume zu entdecken und sie 
auszuloten auf dem Weg zu Mündigkeit und 
Selbstbestimmung. Eine Demokratie bleibt 
lebendig, wenn selbstbewusste und eigenwil-
lige Bürger und Bürgerinnen ihre wirtschaft-
liche, politische und individuelle Freiheit zu 
Lebensexperimenten nutzen. Die Ambiva-
lenzen und Widersprüche, in die uns die Frei-
heit verwickelt, kann uns jedoch niemand 
abnehmen, die müssen wir schon selbst aus-
halten. Aber wir sind so erwachsen gewor-
den, dass wir keine Tugendwächter brauchen, 
weder den Staat oder die EU-Bürokratie noch 
eine Ideologie, die uns moralisch oder poli-
tisch vorschreiben, wie wir zu leben haben 
und wie unser Glück auszusehen hat. Denn 
es gibt keine bestimmte Konzeption des gu-
ten Lebens, die für alle gültig wäre, aber das 
Recht eines jeden – frei und gleich geboren –, 
sein jeweiliges Glück zu verfolgen.

*
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Auf der Suche nach den Gründen, die un-
sere Freiheit immer mehr einschrän-

ken, stoßen die Hüter des reinen Libera-
lismus gerne auf die 
Abgaben- und Steu-
erlast, auf den So zial-
staat oder noch ein-
facher: auf den Staat 
an sich, auf die Fes-
seln des Marktes. Vor 
zehn Jahren gehörte 
die Kritik an diesem 
Bündel freiheitshemmender Faktoren fast 
schon zum Common Sense; es war die Zeit, 
als sich nicht einmal die Grünen und die SPD 
dem marktliberalen Gedankengut entziehen 
konnten, eine Zeit, als die FDP von einer Zu-
kunft als Volkspartei träumte („Projekt 18“) 
und die CDU sich auf eine Bierdeckel-Steuer 
eingeschworen hatte. Sie alle wurden von der 
Wirklichkeit der „Agenda 2010“ eingeholt, 
die SPD ungleich härter als all jene Parteien, 
die ihr noch wesentlich radikalere Reformen 
abverlangt hatten. Schon eine Reform, die aus 
marktwirtschaftlicher Sicht als Reförmchen 
kritisiert wurde, hatte die SPD an den Rand 
des Abgrunds gebracht, links von ihr eine 
neue Partei entstehen lassen und das Schick-
sal eines „Basta“-Kanzlers besiegelt. 

Zwei Wahlperioden später sind die Parteien 
sichtlich froh, nicht noch mehr für die Freiheit 
tun zu müssen. Allenthalben ist von „Aus-
wüchsen“ und „Entfesselung“ die Rede – auf 
dem Arbeitsmarkt, auf den Finanzmärkten, 
neuerdings auch auf den Internetmärkten. Es 
geht wieder mehr um die Gleichheit – von Arm 
und Reich, in der Schule, am Arbeitsplatz, in 
der Ehe, beim Arzt und vor dem Recht. Auch 
jetzt ist es wie vor zehn Jahren: Keine der Par-
teien kann sich diesem Pendelschlag in die 
andere Richtung entziehen, nicht einmal die 
FDP, die tapfer ihrer Staatsskepsis und ihrem 
individualistischen Credo gehorcht, sich aber 
dennoch den „sozialdemokratischen“ Themen 
nicht entziehen kann, die auch CDU und CSU 
gerne für sich vereinnahmen.

mailto:j.altenbockum@faz.de
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Den Umschwung kann man als Ausdruck 
jenes unersättlichen Verlangens nach Gleich-
heit begreifen, das Demokratien innewohnt, 
zumal dann, wenn sie nach dem Modell des 
auf Konsens getrimmten Sozialstaats geformt 
sind. In diesem egalitären Zug der Zeit wirkt 
die Freiheit nicht wie ein Wert an sich, son-
dern wie eines von vielen Werkzeugen, das 
nützlich ist, wenn es zur Reparatur gebraucht 
wird, aber unnütz herumliegt, wenn der La-
den läuft.

Doch sind die letzten Gründe für die Ge-
fährdung der Freiheit wirklich jene Grün-
de, die staatskritische liberale Denker ger-
ne vorbringen? Waren die Reformen, die im 
Zeichen von Deregulierung, Privatisierung, 
Aktivierung und Flexibilisierung betrieben 
wurden, wirklich immer im Sinne der Frei-
heit des Einzelnen oder aller? Und sind die 
Korrekturen, die vorgenommen wurden und 
noch kommen sollen, wiederum eine neue, 
rückschrittliche Einschränkung der Freiheit? 

Beides darf in Zweifel gezogen werden, 
wenn man in Rechnung stellt, dass staatli-
cher Einfluss die individuelle Freiheit zwar 
einschränken kann im Namen der Gleichheit 
und des „Zusammenhalts“ der Gesellschaft, 
dass der Staat diese Freiheit aber genauso gut 
gewährleistet im Namen der Gleichheit – der 
Gleichheit des Rechts, der Chancen, der Risi-
ken, der Sicherheit. Beides wird im Laufe der 
Zeit immer wieder korrigiert werden müssen 
zum Vorteil des einen oder anderen.

Die wirkliche Herausforderung der Frei-
heit, das offenbart der (ansonsten recht un-
auffällige) Wahlkampf von 2013 wesentlich 
deutlicher als die Wahlkämpfe von 2002, 2005 
oder 2009, liegt tiefer als nur im allenfalls li-
terarisch anspruchsvollen Lamento über die 
„Knebel des Sozialstaats“ auf der einen oder 
über die „marktkonforme Demokratie“ auf 
der anderen Seite. Die wirkliche Herausfor-
derung ist der Widerstreit zwischen Dezen-
tralisierung und Zentralisierung, zwischen 
Rückkehr in die Provinz und beschleunigter 
Globalisierung, zwischen Überschaubarkeit 
und anonymer Macht.

Rolle des demografischen Wandels

Die Demografie spielt dabei eine Schlüssel-
rolle. Es gibt kaum ein politisches Thema, das 

nicht auf die „demografische Krise“ zurück-
zuführen wäre oder zumindest auf einer ih-
rer Schockwellen beruhte. Selbst die „Agenda 
2010“ war nicht ein Programm allein zur Re-
naissance der Eigenverantwortung oder zur 
Entlastung der Sozialkassen – bei sinkender 
Geburtenrate, alternder Gesellschaft und ab-
sehbarer Unterversorgung des Arbeitsmarkts 
kann es sich der Staat nicht leisten, sich mit 
einem Heer von Langzeitarbeitslosen ein-
zurichten. Unter dem Stichwort Fachkräf-
temangel konkurrieren sie mittlerweile mit 
eingewanderten Qualifizierten, denen der 
Zugang zum Arbeitsmarkt durch die „Blue 
Card“ erleichtert wird. 

Auch die wenig später etablierte „Schul-
denbremse“ – so unrealistisch ihre Einhal-
tung vielleicht auch sein mag – hat ihre star-
ke demografische Schlagseite. Die Schulden 
der geburtenstarken Jahrgänge lassen sich 
nicht ohne Legitimationsprobleme einfach 
auf die geburtenschwachen Jahrgänge abla-
den. Die werden ohnehin genug Probleme 
haben, die Sozialkassen zu finanzieren – sie-
he „Rente mit 67“, siehe Pflegereformen, sie-
he  Gesundheitsreformen.

Doch die Herausforderung besteht nicht 
nur in der demografisch durcheinander ge-
wirbelten Sozialverfassung, deren Einzelteile 
die Wahlprogramme durchziehen (Bildung, 
Schule, Familie, Beruf, Kinderbetreuung, 
Wohnen, Infrastruktur bis hin zum Breit-
band-Zugang). Sie besteht in zwei diamet-
ral entgegengesetzten Bewegungen. Da ist 
zum einen der Drang zur Dezentralisierung, 
der aber politisch nur sehr selektiv gefördert 
wird. Und da ist zum anderen der Hang zur 
Zentralisierung, der ähnlich der Gleichheit 
im modernen Verwaltungsstaat eine Art ge-
setzmäßige Sogwirkung auszuüben scheint. 

Jene Bewegung, die auf europäischer Ebe-
ne gerne auch unter dem Schlagwort „Sub-
sidiarität“ gehegt und gepflegt, aber selten 
praktiziert wird, entspricht der Freiheitslie-
be. Denn Dezentralisierung bedeutet Rück-
verlagerung von Verantwortung, Selbstver-
waltung und im Idealfall bürgerschaftliche 
Eigenregie, mithin also eine Stärkung der 
Freiheit der „Zivilgesellschaft“ dort, wo sie 
sich selbst und ohne Eingriffe des Staates re-
gulieren kann oder muss. Die andere Bewe-
gung hingegen, die zunehmende Stärkung 
der „Zentrale“, auf welcher Verwaltungs-
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ebene auch immer, entspricht der Egalisie-
rung regionaler oder vertikaler Ordnungen, 
und nirgends wird die freiheitsberaubende 
Kraft durch Nivellierung partikularer Ver-
bindungen oder Institutionen deutlicher 
wie hier.

Dezentralisierung und  
zentralistische Gegentendenz

Zur Bewältigung der „demografischen Kri-
se“, zur Rettung dünn besiedelter Ortschaf-
ten, zur Widerbelebung des „ländlichen 
Raums“ und zur Aktivierung des Bürgers 
wird immer wieder die Kraft der Dezentra-
lisierung beschworen. Das leuchtet sofort 
ein: Nur wo die Bürger in ihrem Ort selbst 
bestimmen und verwalten können, wer-
den sie Verantwortung übernehmen wollen 
(oder müssen), um ihren Ort zu erhalten. 
Stichworte dafür sind: Zwergschulen, Tan-
te-Emma-Läden, Nahverkehr, Landärzte, 
lokale Stromerzeugung, schnelles Internet. 
Als eine letzte Keimzelle solcher Mikro-
strukturen gilt das Vereinsleben, das zual-
lerletzt stirbt. 

Doch zu nahezu jedem dieser Stichwor-
te lässt sich schon längst eine zentralistische 
Gegentendenz feststellen. Besonders deut-
lich ist das in der Schulpolitik, die zwar alle 
Parteien unter den Schutz der „Bildungsre-
pu blik“ stellen, die aber in den dafür zu-
ständigen Ländern, Kreisen und Kommu-
nen eindeutig Konzentrationsbemühungen 
unterworfen wird. Zwergschulen werden 
nicht etwa eröffnet, sondern systematisch 
geschlossen – nicht etwa trotz, sondern 
wegen der demografischen Entwicklung. 
So können Kosten gespart werden. Schu-
len werden deshalb zusammengelegt und 
lange Anfahrtswege der Schüler in Kauf 
 genommen.

Die Schulen sind nur ein Abbild der Ver-
waltungsorganisation, ein Thema, das die 
Öffentlichkeit (sprich: die Journalisten) nur 
wenig interessiert, das aber Wirkungen hat 
bis hinein in die Ortsverbände der Parteien, 
die Ortsbeiräte, die Gemeinderäte und die 
Selbstverwaltung der Kommunen. Denn es 
spielt sich in Gegenden sinkender Bevölke-
rungszahlen eine ähnliche Konzentration ab 
wie durch die westdeutsche Gebietsreform in 
den 1970er Jahren. 

In Mecklenburg-Vorpommern entstand 
durch die Zusammenlegung mehrerer Kreise 
ein Landkreis, der größer ist als das Saarland. 
Allerdings hat der Landrat dort nicht annäh-
rend so viel Gestaltungsfreiheit (und Kapazi-
täten) wie die Ministerpräsidentin des Saar-
lands – und schon sie dürfte über mangelnde 
Möglichkeiten klagen, das Land wirklich zu 
gestalten. Da die kleinen Gemeinden man-
gels Kapazitäten ihre Aufgaben wiederum an 
den Kreis delegieren müssen, vollzieht sich 
das krasse Gegenteil von Dezentralisierung – 
was entschieden wird, entzieht sich den Bür-
gern vor Ort.

Den Dörfern und Gemeinden in den „ent-
leerten“ Gegenden geht es auf diese Wei-
se ähnlich wie den Orten, die durch die Ge-
bietsreform „eingemeindet“ wurden: In 
Zeiten spendabler Stadtkassen und ausgaben-
freudiger „Samtgemeinden“ hatten sie keinen 
Grund zur Klage – sie wurden ja gut „ver-
sorgt“; doch gerade in Zeiten, in denen sie ak-
tiv werden müssten, weil gespart wird, mer-
ken sie, dass sie gar nicht erst gefragt werden 
und der Ortsbeirat sehen muss, wie er die 
Orientierung über die Entscheidungswege 
des Gemeinderats behält. Das untergräbt das 
Gefühl von politischer Mitsprachemöglich-
keit mehr, als dass es das Verantwortungsge-
fühl wieder heranzieht, das im Zeichen kom-
munaler Sozialverwaltung, in die sich die 
Selbstverwaltung verwandelt hat, allmählich 
versickert ist.

Aus der Not wird zwar auch so eine Tu-
gend gemacht – durch Sparen soll der Be-
völkerungsschwund wettgemacht werden. 
Doch es ist ein Sparen auf Kosten der ört-
lichen Eigeninitiative. Wie schwierig eine 
solche Rückverlagerung ist, wenn sich erst 
einmal überregionale und zentralisierte Ver-
fahren über Jahrzehnte durchgesetzt haben, 
zeigte im Zuge der „Agenda 2010“ die Debat-
te über die Arbeitsvermittlung, die in soge-
nannten Optionsgemeinden kommunalisiert 
werden sollte – gegen starke zentralistische 
Beharrung. 

Die Städte und Ballungsgebiete hinge-
gen, deren Luft bekanntlich frei macht, er-
leben mit einer Zunahme ihrer Attraktivi-
tät auch eine Zunahme an Aufgaben und 
Lasten. Zwar haben die meisten Kommu-
nen Jahre finanzieller Erholung hinter sich. 
Doch wird – trotz raffinierter gesetzlicher 
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Vorrichtungen – ihre Selbstverwaltung wei-
terhin als verlängerte Werkbank der Sozial-
politik des Bundes oder gar der Vereinten 
Nationen missbraucht. Das Ergebnis sind 
nicht größere, sondern langsam schrump-
fende Gestaltungsspielräume. 

Beispiel Energiewende

Wie leicht es wiederum in die andere Rich-
tung gehen kann, zeigt die Energiewende. 
Auf mehreren Wegen findet hier eine Dezen-
tralisierung und Stärkung der Selbstverwal-
tung statt – durchaus im Sinne einer Revita-
lisierung der „Provinz“. Das ist geradezu Teil 
des Programms der Energiewende, soweit 
sie sich auch gegen die „Macht der Konzer-
ne“ richtet. Unter dem Schlagwort „Rekom-
munalisierung“ werden die Stromversorgung 
und die Netzwirtschaft von (wiederherge-
stellten) Stadtwerken oder örtlichen Genos-
senschaften übernommen. Der „Energiebür-
ger“ beteiligt sich an lokalen oder regionalen 
Gesellschaften zur Produktion oder Vertei-
lung von Strom, weil er davon profitiert oder 
weil er es politisch so will. 

Das rechnet sich allerdings nur, weil so-
wohl Herstellung wie auch Einspeisung und 
Verteilung der erneuerbaren Energie privile-
giert sind – ohne dieses materielle und poli-
tische Privileg unterbliebe wahrscheinlich 
auch das kommunale oder genossenschaftli-
che  Engagement. 

Allenfalls Interessen, aber keine Entschei-
dungsbefugnisse werden durch ein ande-
res Modell „gekauft“ – durch die Bürgerbe-
teiligung beim Ausbau der überregionalen 
Höchstspannungsnetze. Auch diese Folge 
der Energiewende ist eine pfiffige Verlage-
rung von Verantwortungsgefühl „nach un-
ten“. Weder ist damit aber eine Dezentrali-
sierung politischer oder Verwaltungsmacht 
verbunden, noch werden Mitsprache, Selbst-
verwaltung oder Freiheitsrechte gestärkt. 

Die Dividende ist vielmehr der Ablass des 
Staates und der Energiewende-Gesellschaft 
für schnellere und zentralere Verwaltungsak-
te im Sinne des Gemeinwesens – bis hin zu 
Enteignungen. Was damit gemeint ist, wird 
sofort klar, wenn es garantierte Dividenden 
auf atomare Endlager-Anleihen geben würde. 
Weder der „Energiebürger“ noch der „Netz-

bürger“ sind also wirklich die Produkte von 
mehr Freiheit und mehr  Eigenverantwortung.

Die Energiewende hat noch aus einem an-
deren Grund einen Januskopf. Ohne die 
Triebkraft des Föderalismus wären ihre Zie-
le wohl nicht so schnell übertroffen worden. 
Die Länder haben die nationale Energiewen-
de in 16 Energiewenden übersetzt und da-
mit das ganze Projekt in ungeahnter Weise 
beschleunigt. Anstatt dass dieser Übereifer 
als Stärke des Föderalismus begriffen würde, 
sind gerade die Freiheiten, die sich die Länder 
genommen haben, ein Grund, warum nach 
einem zentralistischen „Masterplan“ gerufen 
wird, um die Energiewende zu steuern oder 
gar zu „retten“. 

Grund dafür sind Ungleichgewichte in der 
Verteilung von Vor- und Nachteilen zwi-
schen den Ländern, die sich aus der Sub-
ventionierung der erneuerbaren Energien 
ergeben. Liegt die Rettung also wieder in 
der Bündelung, in der Nivellierung, in der 
 Zentralisierung?

Die Energiewende wird nicht umsonst als 
versteckter Länderfinanzausgleich bezeich-
net. Man könnte sie also, da es vom Geschick 
jedes Landes abhängt, wie viel es aus der 
Energiewende „herausholt“, als eines der An-
reizsysteme verstehen, die in der Finanzver-
fassung des Grundgesetzes vermisst werden. 
Dazu ist die Energiewende in der politischen 
Diskussion aber nie herangezogen worden. 
Auch hier gilt: Zwar wird unter Stichworten 
wie Bürgernähe und neuerdings Entschleu-
nigung die befreiende Kraft der Dezentrali-
sierung und die heilsame Rückkehr zur über-
schaubaren und „authentischen“ Umgebung 
beschworen, doch der Kampf um Effektivität 
endet meist dann doch in der Flucht in den 
Zentralismus. In Deutschland bleibt nur der 
Föderalismus als Barriere – weshalb er immer 
wieder gerne geschmäht wird. 
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